
~ Baudirektion 
Kanton Zürich 

VERFÜGUNG 

vom 16. Mai 2006 

Wald. Privater Gestaltungsplan Diezikon (zweite Revision) 

Genehmigung (§ 2lit. b PBG) 

ARVI 71 12006 

Am 8. Dezember 2005 stimmte die Gemeindeversammlung Wald der zweiten Revision 

des privaten Gestaltungsplanes Diezikon zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss 

Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 26. Januar 2006 

und des Bezirksrates Hinwil vom 20. Januar 2006 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schrei­

ben vom 1. Februar 2006 ersucht das Bauarnt Wald um Genehmigung der Vorlage. 

Mit BDV Nr. 1410/2001 wurde der private Gestaltungsplan Diezikon genehmigt. Die 

Revision des Gestaltungsplanes Diezikon wurde mit BDV Nr. 696/2004 genehmigt. Die 

vorliegende zweite Revision betrifft einzig Art. 13 der Vorschriften des Gestaltungsplanes 

Dietzikon über die Farbgebung der ehemaligen Fabrikbauten. 

Die Revisionsvorlage des privaten Gestaltungsplanes Dietzikon umfasst den Situationsplan 

1:500 und die dazugehörigen Vorschriften. Der Erläuterungsbericht im Sinne des Berichtes 

gemäss Art. 47 RPV liegt vor. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion ver füg t : 

I. Die zweite Revision des privaten Gestaltungsplanes Dietzikon, dem die Gemeinde­

versammlung Wald am 8. Dezember 2005 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfiigung 

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

(Zustelladresse: Beat Diggelmann-Kreis, Goldingerstrasse 20, 8637 Laupen) 



~ Baudirektion 
Kanton Zürich Seite 2 

(Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne wen Gegenbericht 

innert 20 Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladreslle korrekt und zudem 

identisch mit der Rechnungsadresse ist.) 

Staatsgebühr 

Ausfertigungsgebühr 

Total 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

464.00 

48.00 

512.00 
(Konto 8300.43100000 
Auftrag 83120.40.210) 

III. Gegen Dispositiv Ziffer Ir dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei­

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

IV. Die Gemeinde Wald wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 PBG 

öffentlich bekannt zu machen. 

V. Mitteilung an den Gemeinderat Wald (für sich und zuhanden der beteiligten 

Grundeigentümer unter Beilage von sechs Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs­

kommissionen und an das Verwaltungs gericht (unter Beilage von je einem Dossier) 

und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dos­

siers) sowie an das Generalsekretariat der Baudirektion, Abteilung Finanzen und 

Controlling. 

Zürich, den 16. Mai 2006 
060116/0ca/Zst 

ARV AmtfLlr 
Raumordnung und Vermessung 

~;i~ 



~ Baudirektion 
Kanton Zürich 

VERFÜGUNG 

vom 30. Juni 2004 

Wald. Privater Gestaltungsplan Diezikon (Revision) 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARVI 696 12004 

Am 9. Dezember 2003 stimmte die Gemeindeversammlung Wald der Revision des mit 

BDV Nr. 1410/2001 genehmigten privaten Gestaltungsplanes Diezikon zu. Gegen diesen 

Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurelrurskommis­

sionen vom 5. März 2004 und des Bezirksrates Hinwil vom 5. März 2004 kein Rechts­

mittel eingelegt. Mit Schreiben vom 19. März 2004 ersucht das Bauamt Wald um Geneh­

migung der Vorlage. 

Im Zusammenhang mit der Realisierung der Umnutzung der ehemaligen Schokoladen­

fabrik zeigte sich, dass die im rechtsgültigen Gestaltungsplan festgelegte Verteilung der 

Nutzungen Wohnen! Arbeiten nicht zweckmässig ist. Mit der Revision soll die Zuteilung 

der minimalen Nutzflächen neu bestimmt werden. Gleichzeitig soll der kommunale 

Wanderweg umgelegt werden. Die vorgesehenen geringiligigen Anpassungen des Ge­

staltungsplanes sind sachlich gerechtfertigt und von untergeordneter Bedeutung (§ 16 

Abs. 2 PBG). 

Die Revisionsvorlage des privaten Gestaltungsplanes Diezikon umfasst den Situationsplan 

Mst. 1 :500 und die dazugehörigen Vorschriften. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion ver füg t : 

1. Der revidierte private Gestaltungsplan Diezikon, dem die Gemeindeversammlung 

vVald am 9. Dezember 2003 zugestimmt hat, wird genehmigt. 
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H. Der Grundeigentümerschaft wird ftir die durch die Bearbeitung dieser Verftigung 

entstandenen AufWendungen separat Rechnung gestellt. 

(Zustelladresse: Beat Diggelmann-Kreis, Goldingerstrasse 20, 8637 Laupen) 

Staatsgebühr Fr. 672.00 

Ausfertigungsgebühr Fr. 48.00 

(Konto 8300.43100000 
Total Fr. 720.00 Auftrag 83120.40.210) 

In. Gegen Dispositiv Ziffer n dieser Verftigung kann innert 30 Tagen, von der Mit­

teilung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

IV. Die Gemeinde Dürnten wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 PBG 

öffentlich bekannt zu machen. 

V. Mitteilung an den Gemeinderat Wald (für sich und zuhanden des beteiligten 

Grundeigentümers unter Beilage von vierzehn Dossiers), an die Kanzlei der Bau­

rekurskommissionen (unter Beilage von einem Dossier) und an das Amt ftir Raum­

ordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers) sowie an das General­

sekretariat der Baudirektion, Abteilung Finanzen und Controlling. 

Zürich, den 30. Juni 2004 
040701l0ca/Zwe 

ARV AmtfOr 
Raumordnung und Vermessung 



~ Baudirektion 
Kanton Zürich 

VERFÜGUNG 

vom 19. Dezember 2001 

Wald. Privater Gestaltungsplan Diezikon 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARV/ 1410 /2001 

Am 20. September 2001 stimmte die Gemeindeversammlung Wald dem privaten Gestal­

tungsplan Diezikon zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigun­

gen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 6. November 2001 und des Bezirksrates 

Hinwil vom 6. November 2001 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 13. No­

vember 2001 ersucht das Bauamt Wald um Genehmigung der Vorlage. 

Mit dem privaten Gestaltungsplan sollen die rechtlichen Voraussetzungen für eine Umnut­

zung der in der Industrie- und Gewerbezone der Aussenwacht Diezikon gelegenen ehema­

ligen Schokoladenfabrik geschaffen werden. Das aus einem Studienwettbewerb hervorge­

gangene Projekt sieht eine sinnvolle Durchmischung von Wohnen und Arbeiten in der 

sanft zu renovierenden Fabrikliegenschaft vor. 

Nach kantonalem Richtplan (Ziffer 2.2.2 a Abs. 5) können zur zeitgemässen Erneuerung 

bestehende Fabriken ausserhalb des Siedlungsgebietes einer Bauzone zugewiesen werden, 

wenn die ermöglichte Entwicklung im Wesentlichen unter Verwendung der bestehenden 

Infrastruktur sichergestellt werden kann sowie die Verwendung der bestehenden Bausub­

stanz zu Wohn- und Gewerbezwecken zum Ziel hat. Mit dem vorliegenden Gestaltungs­

plan wird keine über die Zielsetzungen des kantonalen Richtplanes hinausgehende Ent­

wicklung ermöglicht. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion ver füg t : 

I. Der private Gestaltungsplan Diezikon, dem die Gemeindeversammlung Wald am 

20. September 2001 zugestimmt hat, wird genehmigt. 
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II. Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung 

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

(Zustelladresse: Beat Diggelmann-Kreis, Goldingerstrasse 20, 8637 Laupen) 

Staatsgebühr Fr. 896.00 

Ausfertigungsgebühr Fr. 48.00 

(Konto 8300.43100000 
Total Fr. 944.00 Auftrag 83120.40.030) 

III. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei­

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

IV. Die Gemeinde Wald wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 PBG 

öffentlich bekannt zu machen. 

V. Mitteilung an den Gemeinderat Wald (für sich und zuhanden der beteiligten Grund­

eigentümer unter Beilage von zwei Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurskommis­

sionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem Dossier) 

und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dos­

siers) sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finanz- und 

Rechnungswesen. 

Zürich, den 19. Dezember 2001 
o 1230010calZwe 

ARV AmtfOr 
Raumordnung und Vermessung 

Für den Auszug: 

~~ 



Amt für Raumordnung und Vermessu 

Kanton Zürich 
Gemeinde Wald 

Privater Gestaltungsplan 
"Diezikon" 

REVISION 11 

Situationsplan 1 :500 
Nänikon, 24. Juni 2005 
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• 
Kanton Zürich 

Gemeinde Wald 

mUN & GRANDO GmbH 
Raumbildung - Planung - Darstellung 

Stationsstrasse 71 
8606 Niinikon 

Tel/Fax 043/305 93 09 

Nönikon, den 24. Juni 2005 

Privater Gestaltungsplan "Diezikon" 

Vorschriften ( R e v i s ion 11) 



Amt für Raumordnung und Vermessung 

Öffenmch aufgelegt 
vam 2 9. Ju I 2005 bis ,. , 
................... u_ ..... _u ........ _ ................. _ ......... _ ...... _._ ............. _ ..... _ ... _ ._ ..... . 

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 

.............. = ... ].' ......... ?~ ........... ~ ..................................................................... . 
Namens des Gemeinderates 

Der Schreiber: 

Von der Baudirektion genehmigt am ..... ~ ... ~: ... ~.~.! ... ?QQ~ ........ _._ .. _ 

I BDVNr. T4/ 00 

Für die Baudirektian 

g~~ .. .. ;lf'~. _ •• _~ ..................................................... .. 
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Bestandteile 

Geltungsbereich 

Ergänzendes Recht 

Oie unterzeichnenden Grundeigentümer revidieren, gestützt auf 
§§ 83 ff PBG, den privaten Gestaltungsplan "Oiezikan" mit fol­

genden Bestimmungen: 

Allgemeine Bestimmungen 

Art.1 

Verbindlicher Inhalt: 
die nachstehenden Bauvorschriften 

Situationsplan 1 :500 

Wegleitender Inhalt: 

der Erläuterungsbericht 
Unterlagen aus dem Studienwettbewerb 

Art. 2 

Oie nachfolgenden Bestimmungen gelten für dos im zugehöri­
gen Situationsplan 1 :500 bezeichnete Gebiet, umfassend die 

Grundstücke Kat. Nr. 5624, 8553, 8554, 6329, 5075, 5626, 
1045 (teilweise), 6326 (teilweise) ,5625 (teilweise) und 

5361 (teilweise) . 

Art. 3 

Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts abweichendes be­
stimmen, gilt die jeweils rechtskräftige Bau- und Zonenordnung. 

Art. 4 

Zweck Der Gestaltungsplan bezweckt: 
die Erhaltung der industriearchitektonischen Situation 

ermäglichen einer gemischten Wohn- und Gewerbenutzung 

eine gute Einordnung von Neubauten im nordöstlichen Teil 

des Areals (Bauaption). Oie dafür notwendigen Festlegun­

gen werden in einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer 

Revision bestimmt. 
die Festlegung von Erschliessung und Parkierung 

Ausscheiden von Grün- und Freiflächen 3 



Boubereich Neubouten 

Aufbouten ouf Terrassen 

besondere Gebäude 

Dochoufbouten 

Belichtung der Wohnräume 

Bauweise 

Art. 5 

Neubouten dürfen nur in dem dofür bezeichneten Boubereich F, 

innerholb der Montellinie für oberirdische bzw. unterirdische 

Bouten erstellt werden. Zulässig ist eine zweigeschossige Par­
kierungsonloge, im Sinne von offenen, gedeckten Abstellplät­
zen. 

Art. 6 

Geländer sowie pergoloortige Aufbouten auf Terrassen dürfen 

die bestehenden Bauten überragen. 

Art. 7 

Besondere Gebäude dürfen ausserhalb der Baubereiche erstellt 
werden, jedoch nicht in den äkologischen Ausgleichsflächen. 

Art. 8 

Dachaufbauten sind in den dafür bezeichneten Bereichen bei 

den Gebäuden WA 2 und WA 4 ohne längenbeschränkung 

zulässig. 
Für das Gebäude WA2 sind zulässig: max. Fronthähe 3.0m ab 
OK Terrasse. 
Für das Gebäude WA4 sind zulässig: max. Fronthähe 1.5m, 
min. 1.0m unterhalb First. 

Art. 9 

Die Hauptbelichtung der Wohnräume in den als WA4 und WAS 

bezeichneten Gebäude darf nicht über die Nordfassade (wald­
seitig) erfolgen. 

4 



Nutzweise 

Boubereiche bestehende Bouten 

Nutzweise und Ausnützung 

Art. 10 

Der Gewerbeonteil beträgt über dos Gesomtoreol gemessen min­

destens 20%. In den Boubereichen A, B, und ( sind Wohnungen 

und gewerbliche, mässig störende Betriebe zulässig. Innerholb 

der lofts bzw. der Wohnungen konn keine Gewerbenutzung on­
gerechnet werden. 

Boubereich A 

WA 1: Oie Nutzfläche des mit WA 1 bezeichnete Gebäudes be­

trägt: 306m2. Es sind min. 115m2 gewerblich zu nutzen. 

WA 2: Oie Nutzfläche des mit WA 2 bezeichnete Gebäudes be­

trägt: 1953m2. Es sind min. 200m2 gewerblich zu nutzen. 

WA 3: Oie Nutzfläche des mit WA 3 bezeichnete Gebäudes be­
trägt: 484m2. Es sind min. 137m2 gewerblich zu nutzen. 

WA 4: Oie Nutzfläche des mit WA 4 bezeichnete Gebäudes be­

trägt: 1645m2. Es sind min. 839m2 gewerblich zu nutzen. 

WA 5: Oie Nutzfläche des mit WA 5 bezeichnete Gebäudes be­

trägt: 316m2. Es sind min. Om2 gewerblich zu nutzen. 

Boubereich B 

Oie Nutzungsfläche des mit W1 bezeichneten Gebäude beträgt: 
280m2. Es dient zu 100% dem Wohnen. 

Boubereich ( 

G 1: Oie Nutzfläche des mit G 1 bezeichnete Gebäudes beträgt: 

170m2. Es ist zu 100% gewerblich zu nutzen. 

5 



Boubereiche Zwischen- und Anbouten 

Erschliessung und Abstellplätze 

Wegrecht 

Im Boubereich D sind eingeschossige Verbindungsbouten und 

Vordächer sowie Passerellen (offen oder geschlossen) zulässig. 

Im Boubereich E sind offene Bolkone, Treppenonlagen sowie da­

zugehörige Galerien und Laubengänge zulässig. 

Im Abstandsbereich des Frohbergerbaches (Sm gemessen ob 

der Innenwand der Bachdole) sind diese Anbauten Gegenstand 

des Boubewilligungverfahrens und benötigen die zustimmung 
vom AWEL. 

Erschliessung und Porkierung 

Art. 11 

Die Arealzufahrten sind im Situationsplan gekennzeichnet. Die 

Erschliessung sowie die Porkierung ist auf den dafür gekenn­
zeichneten Flächen zu erstellen. Diese Flächen dürfen auch wei­
terhin vom öffentlichen Busbetrieb benutzt werden. Geringfügi­

ge Abweichungen können im Rahmen der Baubewilligung bewil­

ligt werden. 

Art. 12 

Das im Situationsplan 1 :500 bezeichnete Weg recht ist für die 
Bewirtschaftung der Woldporzellen Kat. Nr. 1073, 1075, 1396 
und 1397 sowie für den Unterhalt des Diezikonerbaches. Der 
Fahrweg hat eine lichte Höhe von min. 4.0m aufzuweisen. Die 

lichte Breite beträgt min. 2.5m in Geraden (entsprechende An­
passung in Kurven) 

6 



Farbgebung 

Spiel· und Ruheflächen 

ökologische Ausgleichsfläche 

Em pfi n d li ch k eitsstufe 

Projektierungsspielraum 

Inkrafttreten 

Umgebung und Freiflächen 

Art. 13 

Oie Bauten sind wie folgt zu streichen: Gebäude Vers. Nr. 3479 

Gibeldachbau in Ultrablau (Keim 9006), Gebäude Vers. Nr. 3479 

Flachdachbau in Granitalweiss (Keim 9585), Gebäude Vers. Nr. 

718 in Ocker (Keim 9002), Gebäude Vers. Nr. 720 + 955 in 
Oxidrot (Keim 9003). 

Art. 14 

Dos im Situationsplan 1 :500 bezeichnete Gebiet ist für Spiel·, 

Ruhe·, und Erholungsbedürfnisse herzurichten. Oie Flächen sind so 

zu gestalten, dass sie für die Bewohner jederzeit zugänglich sind. 

Art. 15 

Oie Gestaltung der ökologischen Ausgleichsflächen orientiert sich 

on den vorhandenen Naturwerten. Sie dient der Aufwertung der 

einheimischen Fauna und Flora. 

Schlussbestimmungen 

Art. 16 

Es gilt für dos gesamte Gestaltungsplangebiet die Empfindlichkeits· 

stufe 111, gemäss Art. 43 der lSV. 

Art. 17 

Für das gesamte Gestaltungsplangebiet gilt ein genereller Projek· 

tierungsspielraum von +/O.5m. 

Art. 18 

Der Gestaltungsplan tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung der 
Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft. 

7 
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